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Artikel I-40: Besondere Bestimmungen für Durchführung der Gemeinsamen

Verteidigungspolitik

(1) Die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik ist integraler Bestandteil der

Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik. Sie sichert der Union die auf zivile und militärische

Mittel gestützte Fähigkeit zu Operationen. Auf diese kann die Union bei Missionen außerhalb der

Union zur Friedenssicherung und Konfliktverhütung und Stärkung der internationalen Sicherheit

gemäß den unter strikter Einhaltung des Völkerrechts, insbesondere der Wahrung der

Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen zurückgreifen. Sie erfüllt diese Aufgaben mit Hilfe

der Fähigkeiten, die von den Mitgliedstaaten bereit gestellt werden.

(8) Das Europäische Parlament wird zu den wichtigsten Aspekten und den grundlegenden

Weichenstellungen der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik regelmäßig gehört und

über ihre Entwicklung auf dem Laufenden gehalten. Grundlegende Weichenstellungen sowie

Beschlüsse über die Durchführung einer Mission im Sinne des Absatzes 1 Satz 2 unter Einsatz

militärischer Mittel bedürfen der Zustimmung des Europäischen Parlaments.

Explanation (if any) :

Absatz 1:
Herstellung der Kohärenz dieser Bestimmung mit Artikel I-3 Absatz 4.
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